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Gemeindevertretung der Gemeinde 5

Neuenkirchen (Entscheidung)

Sachverhalt

Die Gemeinde Neuenkirchen ist gemal § 2 des Gesetzes uUber die Bildung von
Gewasserunterhaltungsverbanden (GUVG) gesetzliches Mitglied des Verbandes
"Untere Tollense / Mittlere Peene" und hat an den Verband Verbandsbeitrage zu
zahlen.

Die Verbandsbeitrage wiederum hat die Gemeinde gem. § 6 Abs.1-4
Kommunalabgabengesetz (KAG MV) auf die Eigentimer der jeweiligen
Grundstucke umzulegen mittels einer entsprechenden Gebuhrensatzung, die es
hier zu beschlielSen gilt. Grundlage fur die Gebuhrensatzung ist eine
GebuUhrenkalkulation, die regelmafSig anzupassen ist, um Kostenuber- bzw.
Kostenunterdeckungen auszugleichen. Entsprechende Kostenuber- bzw.
Kostenunterdeckungen wurden nunmehr ermittelt und sind gem.§ 6 Abs. 2 d KAG
MV zum Ausgleich zu bringen durch Umlage auf die Eigentumer.

Bei der Ermittlung wurde der Kalkulationszeitraum 2021 bis 2023 herangezogen.
In diesem Zeitraum wurde bei der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt eine
Kostenunterdeckung in Hohe von 12.144,18 € festgestellt. Hiervon entfallt auf
den Wasser- und Bodenverband "Untere Tollense / Mittlere Peene" ein Betrag in
Hoéhe von 31,57 €.

Um die ebengenannte Kostenunterdeckung auszugleichen, wurde die Gebuhr zur
Umlage der Beitrage des Wasser- und Bodenverbandes neu kalkuliert. Damit der
neue Gebuhrensatz zur Anwendung kommen kann, um die Ausgaben der
Beitrage decken zu kdénnen, ist eine Neufassung und Beschlussfassung der o. g.
Satzung erforderlich.

Mitwirkungsverbot

Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung fir das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den AusschlieBungsgrund
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den



Sitzungsraum zu verlassen; bei einer 6ffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem fur
die Offentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein
AusschlieBungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfallen die Gemeindevertretung in
nichtéffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhdrung.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschlielSt die Satzung der
Gemeinde Neuenkirchen Uber die Erhebung von Gebuhren zur Umlage der
Verbandsbeitrage des Wasser- und Bodenverbandes "Untere Tollense / Mittlere
Peene" in der vorliegenden Fassung.

Die Gebuhrenkalkulation hat zur Beschlussfassung vorgelegen und wurde durch
die Gemeindevertretung gebilligt.

Finanzielle Auswirkungen

Die notwendigen finanziellen Mittel stehen im Haushaltsplan 2024 zur Verfigung.
Die aus den vorangegangenen Jahren erfolgte Gebuhrenunterdeckung wird mit
dem Gebuhrenbescheid fur das Haushaltsjahr 2024 kompensiert.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?

Nein (nachfoglende Tabelle kann gel6scht werden)

Ja ergebniswirksam finanzwirksam

Deckung durch Planansatz

a.) bei planméaBigen Ausgaben: in H6he von: 55.000,00 €
Gesamtkosten: 00,00 € | im Produktsachkonto ( PSK)): 55203.5254400
b.) bei nicht planméaBigen Ausgaben: Deckung erfolgt liber:

Gesamtkosten: 00,00 € | 1. folgende Einsparungen :

im PSK 00000.00000000 in
zusatzliche Kosten: 00,00 € | Hohe von: 00,00 €

im PSK 00000.00000000 in
Hohe von: 00,00 €

im PSK 00000.00000000 in
Hohe von: 00,00 €

2. folgende Mehreinnahmen:

im PSK 00000.00000000 in

Hohe von: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 in
Hohe von: 00,00 €
Bemerkungen: TEST im PSK 00000.00000000 in
Hohe von: 00,00 €
Folgekosten (zu a.) und b.))
Nein
Ja fur Jahr i.H.v.
Anlage/n
1 Neuenkirchen - Satzung WBV UT-MP 2024 (6ffentlich)

2 Neuenkirchen - Gebuhrenkalkulation WBV UT-MP 2024 (o6ffentlich)




Satzung der Gemeinde Neuenkirchen liber die Erhebung von Gebiihren zur Deckung der
Verbandsbeitrage des Wasser- und Bodenverbandes
,Untere Tollense / Mittlere Peene”

Aufgrund § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 16.05.2024
(GVOBI. M-V 2024, 270) in der derzeit glltigen Fassung, des § 3 des Gesetzes Uber die Bildung von
Gewdsserunterhaltungsverbdanden (GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBI. M-V 1992, 458) in der derzeit glltigen
Fassung sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V
2005, S. 146) in der derzeit giltigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung
Neuenkirchen vom folgende Satzung erlassen:

§ 1 Allgemeines

Die Gemeinde Neuenkirchen ist gemal § 2 GUVG fir die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flachen
gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes ,Untere Tollense / Mittlere Peene”. Dieser nimmt
entsprechend § 63 LWaG (Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern) vom 30. November
1992 (GVOBI. M-V 1992, S. 669) in der derzeit glltigen Fassung die Unterhaltung der Gewasser zweiter
Ordnung wahr. Desweiteren erstreckt sich die Mitgliedschaft der Gemeinde auf gemeindeeigene
Grundstlcke, die keiner Grundsteuerpflicht unterliegen.

GemadlR des Gesetzes lber Wasser- und Bodenverbande (Wasserverbandsgesetz WVG) vom 12. Februar
1991 (BGBI. | S. 405) in der derzeit glltigen Fassung und der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
ist die Gemeinde zur Zahlung von Verbandsbeitragen verpflichtet, soweit dies zur Erfillung seiner
Aufgaben erforderlich ist.

§ 2 GebUhrengegenstand

Die von der Gemeinde nach § 1 Absatz 2 dieser Satzung zu leistenden Verbandsbeitrage werden nach den
Grundsatzen des § 6 Absatz 1 bis 4 des KAG M-V durch Gebuhren denjenigen auferlegt, die Einrichtungen
und Anlagen des Verbandes in Anspruch nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen,
Anlagen und Malknahmen Vorteile gewdhrt. Als bevorteilt in diesem Sinne gelten gemaR § 3 Absatz 1 Satz
3 GUVG die Eigentimer, Erbbauberechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der
grundsteuerpflichtigen Grundstlicke oder Teilen von grundsteuerpflichtigen Grundstiicken im Gebiet der
Gemeinde, welche im Einzugsbereich des Verbandes ,Untere Tollense / Mittlere Peene” liegen.
Grundstlck im Sinne dieser Satzung ist grundsatzlich das Flurstick. In den Fallen des § 1 Abs. 1 Satz 3 ist
die Gemeinde bevorteilt.

Zum geblhrenfahigen Aufwand gehéren neben den Verbandsbeitragen auch die der Gemeinde durch die
Geblhrenerhebung entstehenden Verwaltungskosten.

Zur GebUhrenpflicht nach dieser Satzung werden Gebuhrenpflichtige nicht herangezogen, sofern sie fir
das jeweilige Grundstlick an den Verband selbst Verbandsbeitrage zu leisten haben.

§ 3 Gebuhrenmalistab und Geblihrensatz

Die Geblhr bemisst sich nach naherer Bestimmung durch Absatz 2 nach GrofRe der Grundstlcke oder
Teilen von Grundsticken. Soweit eine katasteramtliche GroRenfeststellung nicht nachgewiesen werden
kann, erfolgt eine sachgerechte Schdtzung durch die Gemeinde. Die Gebuhrenpflichtigen sind
verpflichtet, erforderliche Unterlagen zur Verfiigung zu stellen und Auskiinfte zu erteilen. Anderungen zu
Eigentums-, Pacht- und sonstigen Nutzungsverhaltnissen sind dem Amt Neverin, DorfstralRe 36, 17039
Neverin innerhalb von 4 Wochen, nach Eintritt derselben, mitzuteilen.
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(2)

Die Gebuhr wird nach dem Verbandsbeitrag des Wasser- und Bodenverbandes festgesetzt.
Es gilt folgende Berechnungsgrundlage:
a) Jedes Flurstick mit der Nutzungsart ,,Gebaude- und Freiflachen” sowie ,Garten” (BAL-Flachen) bis
zu einer GroRe von einschlieBlich 1.000 m? wird mit einer Mindestgebiihr von 4,00 € berechnet.
b) Jeder weitere angefangene Quadratmeter, der Gber die NutzungsgréRe von 1.000 m? hinausgeht
sowie alle Flurstlcke, die nicht unter die o. g. Nutzungsarten fallen, (z. B. Betriebsflachen,
Erholungsflachen, Verkehrsflachen, Landwirtschaftsflichen, Waldflachen, Wasserflachen und
Flachen anderer Nutzung = ALG-Flachen) werden mit einem Quadratmeterpreis in Hohe von
0,00125836 € berechnet.

§ 4 Gebilhrenpflichtiger

GebUhrenpflichtiger ist, wer zum Zeitpunkt der Entstehung der Geblhrenschuld Eigentimer,
Erbbauberechtigter oder sonstiger Nutzungsberechtigter des Grundstiicks ist.

Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und Teileigentimer entsprechend ihrem
Miteigentumsanteil geblhrenpflichtig.

Unterliegen StralRen, Wege und Platze der Grundsteuerpflicht, ist der Trager der StraRenbaulast
geblhrenpflichtig, soweit nicht § 2 Absatz 3 zutrifft.

Eigentimer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstlicken sind verpflichtet,
Auskunfte, die fur die Gebilhrenveranlagung erforderlich sind, wahrheitsgemaR und rechtzeitig zu
erteilen und ggf. Unterlagen zur Verfliigung zu stellen. Sie haben bei ortlichen Feststellungen der
Gemeinde die notwendige Unterstltzung zu gewahren.

Mehrere Gebihrenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
§5
Entstehung der Geblhrenschuld, Erhebungszeitraum, Festsetzung und Falligkeit

Die GebUhrenschuld entsteht am 1. Januar des jeweiligen Jahres flir das gesamte Jahr. Erhebungszeitraum
fir die GebUhr ist das Kalenderjahr.

Die Gebihr wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrags am 15. Marz, 15. Juni, 15. September und 15.
Dezember fallig.

Kleinbetrage bis zu 50,00 € sind am 1. Juli des jeweiligen Kalenderjahres fallig.
Die Festsetzung gilt solange weiter bis ein neuer Bescheid ergeht.

Ein neuer GeblUhrenbescheid ist nur zu erteilen, wenn sich der in § 3 Absatz 2 festgelegte GebUhrensatz

oder die Bemessungsgrundlage verdndert hat oder wenn ein Wechsel in der Person des
Geblhrenpflichtigen eingetreten ist.
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§6
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 17 des KAG M-V handelt, wer den Bestimmungen des § 3 Absatz 1 Satz 3 und des
§ 4 Absatz 4 dieser Satzung zuwiderhandelt und es dadurch ermoglicht, Abgaben zu verkirzen oder nicht
gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufe bis zu 5.000,00 €
(funftausend) geahndet werden.

§7
Inkrafttreten

Die Satzung tritt rickwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Neuenkirchen Uber die Erhebung von Gebihren zur Deckung der
Verbandsbeitrage des Wasser- und Bodenverbandes ,Untere Tollense / Mittlere Peene” vom 17.06.2020 auRer
Kraft.

Neuenkirchen, den

F. Richter
Blrgermeister Siegel

Hinweis

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoRen wurde, konnen diese VerstoRe
entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend
gemacht werden. Die Frist gilt nicht fur die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsfrist.

Der Blrgermeister erhalt die Ermachtigung, diese Satzung nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehdrde des Landkreises
Mecklenburgische Seenplatte, 6ffentlich bekannt zu machen.
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Gebuhrenkalkulation-Nr.: UT / MP 2024 (ALKIS-Datensatz: A2024_1)
Umlage der Beitrage des Wasser- und Bodenverbandes ,Untere Tollense / Mittlere Peene”
Gemeinde Neuenkirchen

Gemeinde

Neuenkirchen

GebuUhrenkalkulation

Zur

Umlage des Beitrages des
Wasser- und Bodenverbandes
,Untere Tollense / Mittlere Peene”

(Ausgleich der Kosteniiber bzw. -unterdeckung)

Amt Neverin
FB Finanzen

03.09.2024
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Gebuhrenkalkulation-Nr.: UT / MP 2024 (ALKIS-Datensatz: A2024_1)

Umlage der Beitrage des Wasser- und Bodenverbandes ,Untere Tollense / Mittlere Peene”
Gemeinde Neuenkirchen

A) KostenlUberdeckung bzw. Kostenunterdeckung

1. Ermittlung einer Kostenliber bzw. -unterdeckung

Kalkulationszeitraum:

3 Jahre (ab Haushaltsjahr 2021)

Einnahmen Ausgaben Saldo
it | S | TEmen (5 vengs|SENS Ceens | seenae
geplant per 31.12. / -rest Gebihren Einnahmen an WBV minus Ausgaben
2021 41.050,16 € 40.111,29 € -938,87 € 1.741,33 €| 39.308,83 € 45.908,43 € -6.599,60 €
2022 45.086,49 € 22.486,75 € -22.599,74 € 0,00 €| 45.086,49 € 45.789,49 € -703,00 €
2023 45.971,99 € 53.362,65 € 7.390,66 € 1.750,37 €| 44.221,62 € 49.063,20 € -4.841,58 €
Ergebnis (Einnahmefehlbetrag): -12.144,18 €

Fur die Gemeinde wurde eine Kostenunterdeckung ermittelt, die nach § 6 Abs. 2 d KAG M-V innerhalb von 5
Jahren nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen ist.

2. Verhiltnis der Kostenunterdeckung zwischen den Wasser- und Bodenverbdnden

In der Gemeinde Neuenkirchen sind drei Wasser- und Bodenverbande vorhanden, was eine getrennte
Geblhrenerhebung erforderlich macht. Die gesamte Kostenunterdeckung muss daher ins Verhéltnis zu den
Gesamtkosten gesetzt werden.

Beitrag It. Beitragsbescheid
WBV Jarmen WBV NB
HH-Jahr i
"Untere Tollense / \{}/Li\r/l;n;dblz:,? "Obere Havel / Obere Gesamt
Mittlere Peene" & Tollense"
2021 122,91 € 17.648,19 € 28.137,33 € 45.908,43 €
2022 115,11 € 17.570,97 € 28.103,41 € 45.789,49 €
2023 123,21 € 17.386,74 € 31.553,25 € 49.063,20 €
Summe 361,23 € 52.605,90 € 87.793,99 € 140.761,12 €
Anteil 0,26% 37,37% 62,37% 100,00%
Einnahmefehlbetrag -31,57 € -4.538,28 € -7.574,33 € -12.144,18 €
3. Ausgleich der Kostenunterdeckung
Der Ausgleich der Kostenunterdeckung erfolgt im Haushaltsjahr 2024, indem der anteilmaRige

Einnahmefehlbetrag mit dem Gesamtbeitrag des Wasser- und Bodenverbandes addiert wird.

Gesamtbeitrag fUr das Jahr 2024: 123,21 €
+ Betrag der Kostenunterdeckung: 31,57 €

= Umlagebetrag im Jahr 2024:

154,78 €

(gem. Beitragsbescheid v. 14.03.2024)

(bereinigter Umlage-Beitrag fir 2024)
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Gebuhrenkalkulation-Nr.: UT / MP 2024 (ALKIS-Datensatz: A2024_1)
Umlage der Beitrage des Wasser- und Bodenverbandes ,Untere Tollense / Mittlere Peene”
Gemeinde Neuenkirchen

B) Ermittlung des Gebihrensatzes

1. Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der Gesamtkosten der Gemarkungen der Gemeinde
Neuenkirchen im Einzugsbereich des Wasser- und Bodenverbandes ,,Untere Tollense / Mittlere Peene”.

2. Ausgangsdaten der Kalkulation

- Grundlage: Beitragsbescheid vom 14.03.2024
- Gesamtbeitrag: 123,21 €

- bereinigter Umlagebeitrag als Kalkulationsgrundlage: 154,78 €

- Gesamtflache: 126.148 m?

- Flache dingliche Mitglieder: 3.147 m?

- tatsachliche Umlageflache als Kalkulationsgrundlage: 123.001 m?

3.  Umlage des Gesamtbeitrages (bereinigter Umlagebeitrag)

Die Refinanzierung des Gesamtbeitrages erfolgt durch Umlegung auf die tatsdchliche Umlageflache der
Gemeinde.

Dabei werden alle BAL-Flachen (Flurstliicke mit der Nutzungsart ,,Gebaude- u. Freiflachen” sowie ,Garten”) bis
zu einer GroRe von einschlieRlich 1.000 m? mit einer Mindestgebihr von 4,00 € pro Flurstiick berechnet. Die
Gemeinde umfasst derzeit O Flurstlicke solcher BAL-Flachen im entsprechenden Wasser- und Bodenverband.

O Flursticke x 4,00€ = 0,00 €
Jeder weitere angefangene Quadratmeter, der Uber die NutzungsgréRRe von 1.000 m? hinausgeht sowie alle
Flurstiicke, die nicht unter die o. g. Nutzungsarten fallen, (z. B. Betriebsflachen, Erholungsflachen,
Verkehrsflachen, Landwirtschaftsflachen, Waldflachen, Wasserflachen und Flachen anderer Nutzung) werden

mit einem Quadratmeterpreis berechnet.

Der Quadratmeterpreis errechnet sich wie folgt:

1.) 154,78 € (bereinigter Umlagebeitrag)

- 0,00 € (Summe aus Mindestgeblihrenberechnung)

= 154,78 € (restlicher Umlagebeitrag)

2.) 123.001 m? (tatsdchliche Umlageflache)

- 0,00 m? (Flache, die mit der MindestgebUhr bereits berechnet wurde)
= 123.001 m? (restliche Umlageflache)

Quadratmeterpreis:

154,78 € (restlicher Umlagebeitrag aus 1.)
123.001 m? (restliche Umlageflache aus 2.)

= 0,00125836 €/m?

Seite 3von 3



	Vorlage
	Anlage  1 Neuenkirchen - Satzung WBV UT-MP 2024
	Anlage  2 Neuenkirchen - Gebührenkalkulation WBV UT-MP 2024

